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Vorherige Mahnung
Verstoß nach Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung


Am [Datum] wurde entsprechend der Artikel D.VII.3 bis D.VII.7 des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung festgestellt durch:

· einen in der von der Regierung festgelegten Liste aufgeführten Beamten und Bediensteten der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
· einen vom Gemeinderat benannten Beamten und technischen Bediensteten der Gemeinden;
· einen gemäß Artikel 44 des Denkmalschutzdekrets von der Regierung bestellten Gerichtspolizeioffizier; 
· einen mit der Verwaltung und Polizeiordnung der Straßen und Wege beauftragten Beamten und Bediensteten;
· einem Direktor, Forstamtsleiter oder Forstbediensteten der Abteilung Natur und Forstwesen der operativen Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt (OGD3) des öffentlichen Dienstes der Wallonie.
dass ein Verstoß oder mehrere Verstöße gemäß Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung begangen wurden:
· die Ausführung der in Artikel D.IV.4 erwähnten Handlungen oder Arbeiten, die Erschließung eines Gutes im Sinne von Artikel D.IV.2 §1 oder die Teilung eines Gutes im Sinne von Artikel D.IV.2 §3 
· ohne vorherige Genehmigung, 
· nach Verfall der Genehmigung oder nach dem Akt oder Beschluss zur Aussetzung der Genehmigung 
· unter Nichteinhaltung der Genehmigung oder des Regularisierungsbeschlusses im Sinne von Artikel D.VII.18 §2 Nummern 1 und 2;
Mit Ausnahme a) der Handlungen, die in Missachtung der Parzellenaufteilung laut der Erschließungsgenehmigung getätigt wurden, wenn sie keine Änderung der Erschließungsgenehmigung gemäß Artikel D.IV.94 §2 erfordern; b) der Arbeiten und Handlungen, die Gegenstand einer Erklärung gemäß Artikel D.IV.73.1 §1 Absatz 2 Nummer 2 sind;
· die Weiterführung der in Artikel D.IV.4 erwähnten Handlungen und Arbeiten, der Erschließung eines Gutes im Sinne von Artikel D.IV.2 §1 oder der Teilung eines Gutes im Sinne von Artikel D.IV.2 §3 
· ohne vorherige Genehmigung, 
· nach Verfall dieser Genehmigung oder nach dem Akt oder Beschluss zur Aussetzung der Genehmigung 
· unter Nichteinhaltung der Genehmigung oder des Regularisierungsbeschlusses im Sinne von Artikel D.VII.18 §2 Nummern 1 und 2;
· unbeschadet von Artikel D.VII.1bis, die Aufrechterhaltung der ohne die erforderliche Genehmigung oder in deren Missachtung ausgeführten Arbeiten;
· die Nichtbeachtung der Vorschriften des Sektorenplans und der Normen des regionalen Leitfadens für den Städtebau, mit Ausnahme der Handlungen und Arbeiten, die abweichend genehmigt wurden, von der Genehmigung freigestellt wurden oder nicht unter Genehmigungspflicht stehen;
· die Nichtbeachtung der Regeln zum Aushang der Genehmigung gemäß Artikel D.IV.70 oder zur Bekanntmachung gemäß Artikel D.IV.76 und Buch VIII;
· das Fehlen der in Artikel D.IV.71 erwähnten Mitteilung des Beginns der Arbeiten;
· das Nichteinreichen der Unterlagen gemäß Artikel D.IV.73 oder die Erstellung von Unterlagen gemäß Artikel D.IV.73, die der tatsächlich vorhandenen Situation nicht entsprechen;
· die Ausführung der in Artikel D.IV.4 erwähnten Handlungen oder Arbeiten oder die Erschließung eines Gutes im Sinne von Artikel D.IV.2 §1 unter Missachtung der in Anwendung des Denkmalschutzdekrets auferlegten Schutzmaßnahmen. 

Auf dem Gebiet der Gemeinde:	
Adresse:	
Katastriert Gemarkung: 		 Flur:		 Nr:		
Eigentümer oder mutmaßlicher Zuwiderhandelnder: 	
Lage laut der koordinierten Sektorenpläne der Deutschsprachigen Gemeinschaft:
	
Auflistung und Beschreibung des/r jeweiligen städtebaulichen Verstoßes/Verstöße, ggf. Referenz der Genehmigung und Benennung des entsprechenden Artikels des Genehmigungserfordernis nach Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung:

1.  	
2.  	
3.  	
4.  etc.	

Gemäß Artikel D.VII.4 des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung, kann eine Frist von mindestens drei Monaten und höchstens zwei Jahren für die Anpassung an die geltenden Vorschriften festgelegt werden. 

Im vorliegenden Fall wird eine Frist von …………….…………. ab dem Tag der vorliegenden Mahnung festgelegt, um den aufgelisteten Verstößen ein Ende zu setzen.

Die Anpassungen an die geltenden Vorschriften können durch eine Rückversetzung in den ursprünglichen Zustand, durch die Einhaltung der ggf. bestehenden Genehmigung oder aber durch die Durchführung notwendiger Schritte erreicht werden. Bezüglich der Möglichkeit einer nachträglichen Regularisierung bitten wir Sie Kontakt mit der für den Standort der durchgeführten Verstöße zuständigen Gemeinde aufzunehmen. 

Sollten Sie der Notwendigkeit der Anpassung an die geltenden Vorschriften infolge der vorliegenden vorherigen Mahnung nicht innerhalb der Ihnen auferlegten Frist nachkommen, hat dies die Erstellung eines Feststellungsprotokolls zur Folge, welches dem Prokurator des Königs übermittelt wird. Die Verstöße sind Gegenstand von gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Maßnahmen. 

Zu Ihrer Information wird gemäß Artikel D.VII.7.1 des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung jeder Antrag auf Genehmigung, der sich auf Handlungen oder Arbeiten bezieht, für die ein Feststellungsprotokoll gemäß Artikel D.VII.5 übermittelt wurde, und der nicht im Rahmen einer Regularisierungsprüfung gemäß Artikel D.VII.18 eingereicht wurde, so lange als unzulässig erklärt, bis:
1. ein rechtskräftiger Regularisierungsbeschluss gemäß Artikel D.VII.18 §2 Nummern 1 oder 2 vorliegt;
2. ein rechtskräftiger Beschluss zur Anordnung der Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen gemäß Artikel D.VII.19 oder von Kompensationsmaßnahmen gemäß Artikel D.VII.20, gegebenenfalls begleitet von einer administrativen Geldbuße gemäß Artikel D.VII.21, vorliegt;
3. ein rechtskräftiges Gerichtsurteil gefällt wurde;
4. eine Erklärung über die Übereinstimmung von bestehenden Handlungen oder  Arbeiten mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht gemäß Artikel D.VII.1ter §2 Absatz 2 Nummer 1 vorliegt.





							
Datum:	Unterschrift des feststellenden Bediensteten

Anlagen: 
· Übersichtsplan
· Fotodokumentation
	



DATENSCHUTZ
Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. die zuständige Gemeinde sind gemeinsam verantwortliche Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende Informationen zur Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter www.ostbelgienlive.be/datenschutz bzw. auf der Seite mit der Datenschutzerklärung der Gemeinde. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Ministeriums, Herrn Wilfried Heyen, unter datenschutz@dgov.be. Den Kontakt des Datenschutzbeauftragten der Gemeinde entnehmen Sie bitte deren Datenschutzerklärung.

In Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften in Sachen Datenschutz und mit dem Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung (GRE) werden die mitgeteilten personenbezogenen Daten von dem zuständigen Fachbereich des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft (wenn der Antrag bei der Regierung eingereicht wird) bzw. von der Gemeinde (wenn der Antrag bei einer Gemeinde eingereicht wird) ausschließlich zu Zwecken der Bearbeitung Ihrer Akte benutzt.
Diese Daten werden nur den im GRE, insbesondere in dessen Buch IV genannten Behörden, Instanzen, Ausschüssen, Kommissionen und Dienststellen mitgeteilt. Die Deutschsprachige Gemeinschaft bzw. die Gemeinde kann Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls Dritte mitteilen, wenn die Gesetze sie dazu verpflichten, oder wenn die Deutschsprachige Gemeinschaft bzw. die Gemeinde in gutem Glauben der Ansicht ist, dass die Weitergabe sinnvoll ist, um ein gesetzlichen Verfahren einzuhalten, oder im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.

Diese Daten werden weder verkauft noch für Marketingzwecke benutzt.

Sie werden so lange aufbewahrt, wie die Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung gültig ist. Hinsichtlich der nicht mehr gültigen Städtebaugenehmigungen oder -bescheinigungen werden die elektronischen Daten in einer minimierten Form aufbewahrt, die es der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. der Gemeinde ermöglicht, zu wissen, ob Ihnen eine Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung gewährt worden ist, und ob sie noch gültig bzw. ungültig ist.

Wenn einer Reaktion der Deutschsprachigen Gemeinschaft (wenn Ihr Antrag bei der Regierung eingereicht wurde) oder der Gemeinde (wenn ihr Antrag bei der Gemeinde eingereicht wurde) innerhalb eines Monats nach Ihrem Antrag auf Auskunft oder Berichtigung ausbleibt, können Sie bei der Datenschutzbehörde eine Beschwerde einreichen, entweder auf deren Website: https://www.datenschutzbehorde.be, per Post: Datenschutzbehörde, 35 Rue de la Presse – 1000 Bruxelles oder per E-Mail: contact@apd-gba.be.
(1) Biffer la mention inutile                                       
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